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bEnötigt , ... erden. 2Das zuständige Ministerium wird er
m,khtigt, durch Rechtsverordnung die unter die Aus
kunftspflicht fallenden Daten und das Verfahren im 
Einzelnen festzustellen. 

Abschnitt V 
Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 40 
Zuständigkeit, 

Verwaltungsvorschriften 
I Zuständiges Ministerium ist das für das Gesund

heitswesen zuständige Ministerium. 2Es wird ermächtigt, 
für die Belange des Krankenhauswesens durch Rechts
verordnung die zuständige Behörde zu bestimmen. 3Es 
erläßt Verwaltungsvorschriften zur Ausführung dieses 
Gesetzes. 

§ 41 
Ausbildungsstätten, 

nicht öffentlich geförderte Krankenhäuser, 
Hochschulkliniken 

(1) Auf die Ausbildungsstätten nach § 2 Nr. 1 a KHG 
sind die Vorschriften der Abschnitte Il und 111 und des 
§ 40 mit Ausnahme des § 26 Abs. 2 und des § 30 

Absätze 1 bis 3, 5, 6 Satz 4, 7, 8 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 
9 treten mit Wirkung vom 1 Januar 1998 in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Dezember 1998 

Die Landesregierung 
Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 
Wolfgang element 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung, 
Wissenschaft und Forschung 

zugleich für 
die Ministerin für 

Arbeit, Soziales und 
Stadtentwicklung, Kultur und Sport 

Gabriele Behler 

- GV. NRW. 1998 S. 696. 

entsprechend anzuwenden. 216 

(2) Auf nicht öffentlich geförderte Krankenhäuser fin
den nur § 2 Abs.1 Satz 2, §§ 7 und 8, einschließlich der auf 
§ 8 Abs. 2 gestützten Rechtsverordnung, § 10 Abs. 1 
hinsichtlich der Mitwirkung im Rettungsdienst, § 11 
Abs. 1 und § 12 Anwendung. 

(3) Auf Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug 
t,.nden § 7 mit der Maßgabe, dass es einer Beteiligung der 
Krankenkassen nicht bedarf, § 8 einschließlich der auf § 8 
Abs. 2 gestützten Rechtsverordnung und § 12 Anwen
dung. 

(4) Auf Krankenhäuser nach § 5 Abs. 1 Nr. 1 KHG sind 
die Abschnitte I und Ir, Abschnitt IV mit Ausnahme des 
§ 33 Abs. 1, des § 34 Abs. 2 Nm. 3 und 4 und der §§ 35 bis 
37 sowie Abschnitt V mit Ausnahme des § 42 Abs. I, 2 und 
4 anzuwenden. 

(5) Auf Krankenhäuser, deren Träger bundesunmittel
bare Körperschaften gemäß Artikel 87 Abs. 2 des Grund
gesetzes sind, findet § 12 keine Anwendung. 

§ 42 
Übergangsvorschrift 

(1) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung gemäß 
825 Abs. 14 letzter Halbsatz sind für die Bestimmung der 
durchschnittlichen Nutzungsdauer bei Anlagegütern die 
Hegelungen der Abgrenzungsverordnung vom 5. Dezem
ber 1977 (BGBL I S. 2355) sinngemäß anzuwenden. 

(2) § 22 Abs. 2 ist auch auf solche Investitionen anzu
\;I,renden, die aufgrund der Jahreskrankenhausbaupro
gramme 1985 bis 1987 gefördert und deren förderungsfä
lüge Kosten noch nicht festgesetzt worden sind. 

(3) I Nach Erarbeitung der Rahmenvorgaben nach § 14 
gelten die Feststellungsbescheide nach § 16 des Kranken
hausgesetzes Nordrhein-Westfalen - KHG NW - vom 
:1. November 1987 (GV. NRW. S. 392), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 31. Juli 1996 (GV. NRW. S. 349), bis 
wr Änderung nach § 15 oder § 16 weiter. '§ 110 SGB V 
bleibt unberührt. 

§ 43 
Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. zGleichzeitig tritt das Krankenhausgesetz Nord
rhein-Westfalen - KHG NRW - vom 3. November 1987 
(GV. NRW. S. 392), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 31. Juli 1996 (GV. NW. S. 349) außer Kralt. '§ 25 

Drittes Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes 

über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK -
Vom 16. Dezember 1998 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Artikel 1 

Das Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder 
- GTK - vom 29. Oktober 1991 (GV. NRW. S. 380), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 28. Juni 1996 (GV. NRW. 
S. 240), wird wie folgt geändert: 

1. An § 9 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Ab dem 1. August 2001 soll sich die Öffnungszeit 
der Tageseinrichtungen für Kinder als wöchentliches 
Budget bestimmen, dem einrichtungs- und gruppen
spezifisch Fachkraft- und Ergänzungskraftstunden 
zugeordnet werden. Zur näheren Ausgestaltung, ins
besondere zur Berücksichtigung der Elternwünsche 
bei der Ausgestaltung des bedarfsorientierten An
gebots, hat die Oberste Landesjugendbehörde mit den 
Zentralstellen der Trägerzusammenschlüsse der 
Freien und Öffentlichen Jugendhilfe unter Mitwir
kung der überörtlichen Träger der öffentlichen Ju
gendhilfe Vereinbarungen anzustreben." 

2. § 15 erhält folgende Fassung: 

,,§ 15 
Ärztliche Gesundheitsvorsorge 

,,(1) Bei der Aufnahme in die Tageseinrichtung ist der 
Nachweis über eine altersentsprechend durchge
führte Gesundheitsvorsorgeuntersuchung des Kindes 
durch Vorlage des Untersuchungsheftes für Kinder 
nach § 26 SGB V oder einer entsprechenden ärztlichen 
Bescheinigung zu erbringen. 

(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
berät und unterstützt die Eltern der in die Tagesein
richtungen aufgenommenen Kinder in Fragen der 
Gesundheitsvorsorge; er arbeitet mit den für die 
Durchführung ärztlicher und zahnärztlicher Vor
sorgeuntersuchungen und gruppenprophylaktischer 
Maßnahmen in der Zahngesundheitspflege zuständi
gen Stellen zusammen. Der örtliche Träger der öffent
lichen Jugendhilfe hat für jährliChe ärztliche und 
zahnärztliche Untersuchungen der in die Tagesein
richtung aufgenommenen Kinder Sorge zu tragen. 

(3) Absatz 1 gilt nicht für Horte." 
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3. In § 16 Abs. 3 wird Satz 4 durch folgende Sätze 
ersetzt: 

"Die Bezuschussung der Sachkosten erfolgt mit Aus
nahme der Bezuschussung der Kaltmiete und der 
Bezuschussung der Aufwendungen für den Erhalt 
abgehender Bausubstanz (Sanierungskosten) auf
grund von Pauschalen (Grundpauschalen). Steht die 
Einrichtung im Eigentum des Trägers oder ist er 
Erbbauberechtigter oder wirtschaftlich dem Eigentü
mer gleichgestellt, wird ein weiterer Zuschuss zu dem 
Erhaltungsaufwand für das Gebäude einschließlich 
des Grundstücks aufgrund von Pauschalen (Erhal
tungspauschalen) gewährt. Darüber hinaus kann in 
dringenden Fällen eine \veitere Bezuschussung der 
Sanierungskosten erfolgen." 

4. § 17 Abs. 4 Satz 4 erhält folgende Fassung: 

"Das Kindergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz 
und entsprechenden Vorschriften und das Erzie
hungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz 
sind nichthinzuzurechnen. " 

5. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung: 
,,(2) Der örtliche Träger der öffentlichen Jugend
hilfe gewährt dem Träger der Einrichtung, soweit 
in dieser mindestens die Regelöffnungsdauer nach 
§ 19 angeboten wird, einen Zuschuss von 79 v.H. 
der Betriebskosten der Einrichtung. Bei einer 
geringeren Öffnungsdauer ohne vorherige Geneh
migung des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe soll der Zuschuss anteilig verringert 
werden." 

b) In Absatz 4 Satz 1 werden die Wörter "mindestens 
90" durch die Zahl ,,91" und die Wörter"minde
stens 95" durch die Zahl ,,96" ersetzt. 

c) In Absatz 4 wird in Satz 2 der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz ange
fügt: 
"eine erhöhte Landesförderung entfällt, wenn in 
Fällen des Trägerwechsels der alte Träger nicht die 
Voraussetzungen für eine erhöhte Förderung nach 
Satz 1 erfüllt." 

6. Nach § 18 wird folgender § 18 a eingefügt: 

,,§ 18 a 
Stufenweise Erhöhung 

der Zuschüsse zu den Betriebskosten 

(1) Der Vomhundertsatz des Zuschusses nach § 18 
Abs. 2 erhöht sich ab dem 1. Januar 2000 für 
Einrichtungen in Trägerschaft der Kirchen und Reli
gionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts auf 80. 

(2) Ab dem 1. Januar 2001 erhöht sich der Vomhun
dertsatz in § 18 Abs. 2 auf 84 und ab dem 1. Januar 
2002 auf 85, wenn die Landesregierung durch Rechts
verordnung nach Abstimmung mit den Zentralstellen 
der Trägerzusammenschlüsse der Freien und Öffent
lichen Jugendhilfe und nach Zustimmung des Haus
halts- und Finanzausschusses sowie des Ausschusses 
für Kinder, Jugend und Familie des Landtages fest
stellt, dass den erhöhten Zuschüssen des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe und des Landes 
entsprechende Einsparungen bei den Betriebskosten 
nach § 16 Abs. 1 gegenüberstehen. Unter denselben 
Voraussetzungen erhöht sich der Vomhundertsatz des 
Zuschusses nach § 18 Abs. 4 Satz 1 ab dem 1. Januar 
2001 auf 94) und wenn es sich bei den Trägern um 
Elterninitiativen im Sinne des § 13 Abs. 4 handelt, 
auf 98. 

(3) Maßstab für die Feststellung der Einsparungen 
nach Absatz 2 sind die gesamten Betriebskosten aller 
Tageseinrichtungen für Kinder des jeweiligen Vor
jahres unter Berücksichtigung der in die.<:em Gesetz 
und in den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen 
Verordnungen festgelegten Anpassungsklauseln. Ko
stenveränderungen, die auf Veränderungen der Platz
zahlen beruhen, werden nicht berücksichtigt. 

(4) Die Landesregierung kann von Absatz 2 abwei
chende Vomhundertsätze oder Zeitpunkte festlegen, 
soweit die zur Finanzierung der erhöhten Zuschüsse 
notwendigen Einsparungen nicht zu erv,rarten sind." 

7. § 21 \vird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: "Erpro
bungsregel ungen" 

b) Es wird folgender Absatz 1 eingefügt: 

,,(1) Trägern von Tageseinrichtungen für Kinder 
kann auf Antrag gestattet werden, zur qualitativen 
Weiterentwicklung des pädagogischen Angebots, 
der Angebotsstruktur und der Organisation der 
Tageseinrichtungen abweichend von den Bestim
mungen dieses Gesetzes und den aufgrund dieses 
Gesetzes ergangenen Rechtsverordnungen ~~ue 
Angebots- und Organisationsformen sowie Off
nungszeiten bis zum 31. Dezember 2002 zu erpro
ben, höchstens jedoch in bis zu 25 v.H. aller 
Einrichtungen. Endet die Betreuung in Kindergar
tengruppen in den Fällen des § 17 Abs. 1 Satz 6 
nach dem Betreuungsvertrag spätestens um 14.00 
Uhr und wird - mit Ausnahme bei eingruppigen 
Kindergärten - dadurch das Angebot der Tages
einrichtung ergänzt, so ermäßigt sich der zusätzli
che Beitrag um die Hälfte. Bis zum 31. Juli 2001 
sollen neue Organisationsformen für Öffnungszei
ten der Tageseinrichtungen als wöchentliches 
Budget erprobt werden, dem einrichtungs- und 
gruppenspezifisch Fachkraft- und Ergänzungs
kraitstunden zugeordnet werden. Hierbei sind die 
Grundsätze der Planung nach § 10 GTK zu beach· 
ten. Der Antrag ist an den überörtlichen Träger 
der öffentlichen Jugendhilfe zu richten. In dem 
Antrag ist die vorgesehene Verfahrensweise für 
die Erprobung darzustellen. Der überörtliche Trä
ger der öffentlichen Jugendhilfe holt vor seiner 
Entscheidung eine Stellungnahme des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe ein. Zum 
1. September 2000 und nach Abschluß der Erpro
bungsmaßnahme sind der Obersten Landesju
gendbehörde Erfahrungsberichte vorzulegen, die 
sich insbesondere auch darauf erstrecken müssen, 
inwieweit die angestrebten Ziele erreicht wurden. 
Die Oberste Landesjugendbehörde kann weitere 
Zwischenberichte verlangen. Die näheren Einzel
heiten des Verfahrens regelt die Oberste Landesju
gendbehörde durch Rechtsverordnung nach Ab
stimmung mit den ZentralstelIen der Trägerzu
sammenschlüsse der Freien und Öffentlichen Ju
gendhilfe unter Mitwirkung der überörtlichen 
Träger der öffentlichen Jugendhilfe." 

c) Der bisherige Wortlaut von § 21 wird Absatz 2. 
8. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort "vierteljährliche" 
durch das Wort "monatliche" ersetzt. 

b) Es werden folgende Absätze 3 und 4 angefügt: 

,,(3) Der Antrag des örtlichen Trägers der öffentli
chen Jugendhilfe auf Gewährung eines Landeszu
schusses zu den Betriebskosten ist beim überörtli
ehen Träger der öffentlichen Jugendhilfe zu stel
len. Der überörtliche Träger der öffentlichen Ju
gendhilfe entscheidet über den Antrag. Dem über
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe und 
dem Landesrechnungshof steht ein Prüfungsrecht 
hinsichtlich der von der Bezuschussung erfaßten 
Kosten im Rahmen des § 24 a zu. 

(4) Die Voraussetzungen für den besonderen Zu
schuss nach § 18 Abs. 4 sind alle zwei Jahre zu 
überprüfen. " 

9. In § 24 Abs.1 werden die Wörter "und die örtlichen" 
gestrichen. 

10. Nach § 24 wird folgender § 24 a eingefügt: 

,,§ 24 a 
Venvcndungsnachweis 

Träger von Tageseinrichtungen für Kinder sind ver
pflichtet, die Höhe und Bestandteile der Investitions
kosten, der Betriebskosten (Personalkosten, Erhal-
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tungsaufwand) und der Rücklagen gegenüber dem 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe als 
Bewilligungsbehöl'de zu belegen." 

11. In § 25 Abs. 2 werden die Wörter "der Obersten 
Landesjugendbehörde" durch die Wörter udes über
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe" er
setzt. 

12. In § 26 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe d werden nach dem 
Wort "Auszahlungsverfahren" die Wörter "ein
schließlich der dazugehörigen Beleg- und anderer 
regelmäßiger Berichtspflichten " eingefügt. 

Artikel 2 
Anlagl' Die Anlage zu § 17 Abs. 3 Satz 1 erhält ab 1. August 

2000 die sich aus der Anlage ergebende Fassung. 
Artikel 3 

Das Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und 
Gesundheit wird ermächtigt, das Gesetz über Tages
einrichtungen für Kinder - GTK - in neuer Fassung 
mit neuem Datum und neuer Paragraphenfolge be
kanntzumachen und dabei Unstimmigkeiten des 
Wortlauts zu beseitigen. 

Artike14 

Dieses Gesetz tritt mit Ausnahme von Artikel 1 Nr. 5 
Buchstaben a und b, der am 1. Juni 1999 in Kraft tritt, 
am 1. Januar 1999 in Kraft. 

Düsseldorf, den 16. Dezember 1998 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

(L.S.) 
Der Ministerpräsident 

Wolfgang element 

Der Finanzminister 

Heinz Schleußer 

Der Minister des Inneren und Justiz 

Dr. Fritz Behrens 

Der Minister für Bauen und Wohnen 

Dr. Michael Vesper 

Die Ministerin für Frauen, Jugend, 
Familie und Gesundheit 

Birgit Fischer 

Anlage (zu Artikel 2) 
F:l ternbei tragstabelle 

Jahres- Kinder- Kinder- Kinder 
einkommen garten garten unter 

über drei 
Mittag Jahren 
zusätz-
lich 

bis 24000 DM ODM ODM ODM 
bis 48000 DM 51 DM 31 DM 133 DM 
bis 72000 DM 87 DM 51 DM 276 DM 
bis 96000 DM 143 DM 82 DM 408 DM 
bis 120000 DM 225 DM 123 DM 541 DM 
über 120000 DM 296 DM 164 DM 612 DM 

Hort 

ODM 
51DM 

113 DM 
164 DM 
225 DM 
296 DM 

- GV. NRW. 1998 S. 704. 

216 
Verordnung 

zur Änderung der Verordnung 
zur Regelung der Gruppenstärken 

und über die Betriebskosten 
nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen 

für Kinder (Betriebskostenverordnung-BKVO) 

Vom 17. Dezember 1998 

Aufgrund des § 26 Abs. 1 Nr. 1 Buchstaben bund c des 
Gesetzes über Tageseinrichtungen für Kinder - GTK -
vom 29. Oktober 1991 (GV. NRW. S. 380), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 16. Dezember 1998 (GV. NRW. S. 705), 
wird nach Zustimmung des Ausschusses für Kinder, 
Jugend und Familie und des Haushalts- und Finanzaus
schusses des Landtags verordnet: 

Artikel 1 

Die Verordnung zur Regelung der Gruppenstärken und 
über die Betriebskosten nach dem Gesetz über Tages
einrichtungen für Kinder (Betriebskostenverordnung 
- BKVO) vom 11. März 1994 (GV. NRW. S. 144) wird wie 
folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort "sind" die 
Wörter "vorbehaltlich der Absätze 7 und 8" einge
fügt. 

b) Nach Absatz 6 werden folgende Absätze 7 und 8 
angefügt: 

,,(7) Abweichend von Absatz 1 gelten für den 
Einsatz des Personals in Kindergartengruppen im 
Sinne des § 3 Abs.l Satz 1 erster Spiegelstrich die in 
der Tabelle (Anlage) aufgeführten einrichtungsbe- Anlage 
zogenen Fachkraftstunden (FK) und Ergänzungs
kraftstunden (EK) einschließlich der Verfügungs-
zeiten als Obergrenze. Ab der fünften Kindergar
tengruppe sind den Tabellenwerten für jede weitere 
Gruppe 30 FK und 26 EK hinzuzurechnen. Das 
Stundenkontingent zur Abdeckung der Verfü
gungszeiten ist unabhängig von FK und EK im 
Ralunen des Gesamtbudgets der Einrichtung auf 
das pädagogisch tätige Personal zu verteilen. In 
Abstimmung mit dem örtlichen Träger der öffentli-
chen Jugendhilfe und mit Genehmigung des über
örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe kön-
nen ausnahmsweise höhere FK und EK berücksich-
tigt werden; dies gilt insbesondere für eingruppigc 
Kindergärten, in denen am Nachmittag bis zu vier 
Kinder in die Einrichtung zurückkehren, soweit 
weder eine Berufspraktikantin noch ein Berufs
praktikant zusätzlich eingesetzt werden kann (§ 6 
Abs. 1 Vereinbarung). In Einzelfällen, die von den in 
der Tabelle beschriebenen Betreuungssituationen 
nicht erfaßt werden, sind entsprechende Vereinba
rungen zwischen dem Träger, dem üherörtlichen 
und dem örtlichen Träger der öffentlichen Jugend-
hilfe zu treffen. Vi/erden in einer Einrichtung bis zu 
neun Kinder aus Kindergartengruppen im Sinne 
von § 3 Abs. 1 Satz 1 erster Spiegelstrich (Kinder
gartengruppen) regelmäßig über Mittag betreut, 
sollen insgesamt bis zu 7,5 FK und EK zusätzlich 
berücksichtigt werden, FK jedoch erst ab der drit-
ten Gruppe. Im Rahmen von Erprobungen nach § 21 
GTK werden in Tageseinrichtungen für Kinder mit 
ausschließlich zwei Kindergartengruppen bis zu 
sechs FK und in Tageseinrichtungen für Kinder mit 
ausschließlich drei Kindergartengruppen bis zu 
neun FK für Leitungstätigkeit berücksichtigt. 

(8) Maßstab für die Bemessung des Personaleinsat
zes gemäß Absatz 7 ist bis zum 31. Dezember 2001 
die auf der Grundlage der Meldebogenstatistik für 
Tageseinrichtungen für Kinder (Stichtag 31. 12. 
1997) ermittelte Zahl der Kinder im Jahresdurch
schnitt, die am Nachmittag die Kindergarten
gruppen der Einrichtung besuchen. Bei der Ermitt
lung der Bemessungsgrundlage des Personaleinsat
zes wird die Zahl der in die Einrichtung zurückkeh
renden Kinder erst dann berücksichtigt, wenn 
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